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Ein Testament - damit das Leben
«geordnet» weitergehen kann

ie rechtliche Vorsorge für den
Todesfall gestaltet sich für eine
alleinstehende Person noch als

verhältnismässig einfach, für Ehegat-
ten jedoch von vornherein als kom-
plex. Eine alleinstehende Person kann
durch eigenhändige letztwillige Verfü-

gung, die landläufig als Testament be-
zeichnet wird, über ihr Vermögen ver-
fügen. Das Testament ist vom Erblasser

von Anfang bis Ende mit der Angabe
von Ort, Jahr, Monat und Tag der Er-

richtung von Hand niederzuschreiben
sowie mit seiner Unterschrift zu verse-
hen. Eine alleinstehende Person muss
die Pflichtteilsrechte allfälliger Nach-
kommen und ihrer noch lebenden El-

tern beachten, ansonsten kann sie über
ihr Vermögen durch letztwillige Verfü-

gung frei verfügen.
Beim Ableben eines Ehegatten er-

folgt die Zuweisung des ehelichen Ver-

mögens an den überlebenden Ehegat-
ten und an die Erben in zwei Schritten:
Zunächst ist die sogenannte güter-
rechtliche Auseinandersetzung durch-
zuführen, wodurch einerseits der Anteil
am ehelichen Vermögen des überle-
benden Ehegatten bestimmt wird,
während der Rest den Anteil des ver-

storbenen Ehegatten am ehelichen Ver-

mögen und somit die eigentliche Erb-
schaft bildet. Der überlebende Ehegat-
te ist in der Erbschaft des verstorbenen
Ehegatten ein pflichtteilsberechtigter
Erbe, so dass er neben dem güterrecht-
liehen Anteil auch einen Erbanteil er-
hält.

Alle Ehegatten leben unter einem
Güterstand, sei es der gesetzliche Gü-
terstand der Errungenschaftsbeteiii-
gung, sei es ein ehevertraglich verabre-
deter Güterstand wie die Gütergemein-
schaft oder die Gütertrennung, wobei
die Gütertrennung in Ausnahmefällen
auch vom Richter angeordnet werden
kann. Denkbar ist auch, dass ein Gü-
terstand des alten Rechtes wie bei-
spielsweise die Güterverbindung noch
anwendbar bleibt. Bei den Güterstän-
den der Errungenschaftsbeteiligung
und der Gütergemeinschaft kann im
Rahmen eines Ehevertrages der überle-
bende Ehegatte begünstigt werden,
wenn auch bei der Errungenschaftsbe-
teiligung die Pflichtteilsrechte der

nichtgemeinsamen Nachkommen und
bei der Gütergemeinschaft die Pflicht-
teilsrechte aller Nachkommen nicht
eingeschränkt werden dürfen. Der Ab-

schluss eines Ehevertrages, der vor
einer Urkundsperson zu erfolgen hat,
ist «Massarbeit», welche die Umstände
des Einzelfalles zu berücksichtigen hat.

Oft wird der Ehevertrag mit einem
Erbvertrag verbunden. Die Ehegatten
können sich dadurch, im Rahmen der

gesetzlichen Regelung, zusätzlich ge-
genseitig begünstigen. Darüber hinaus
können auch die Nachkommen mit
den Eltern einen Ehevertrag abschlies-
sen und darin zugunsten des überle-
benden Elternteils auf ihre Pflichtteils-
rechte verzichten beziehungsweise, es

kann darin vorgesehen werden, dass die
Nachkommen erst nach dem Ableben
des zweitversterbenden Ehegatten er-
ben.

So wie alleinstehende Personen kann
auch jeder Ehegatte mittels Testament
über seine Erbschaft verfügen. Eine Be-

günstigung des überlebenden Ehegat-
ten ist jedoch nur im Rahmen der ver-
fügbaren erbrechtlichen Quote mög-
lieh, somit kann durch Testament im
Gegensatz zum Ehevertrag der güter-
rechtliche Anteil des überlebenden
Ehegatten nicht beeinflusst werden.

Dr. zur. Marco -Bzaggi

Viking 24: Das Kraftpaket für Ihren Rollstuhl.

Macht Ihnen das Schieben eines
Rollstuhles Mühe?
Dann wird der kleine Viking die
Entlastung für Ihren Rücken sein. Er

schont Sie und befreit von körperlicher
Uberanstrengung. Der kleine Viking ist

ein Elektröschubgerät, das in wenigen
Minuten praktisch unter jeden Faltroll-
stuhl montiert werden kann. Mit viel
Kraft schiebt er den Rollstuhl für Sie
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bergauf und bremst ihn sanft bergab.
Zum Reisen, z. B. im Auto oder
Flugzeug, lässt er sich ohne Werkzeug
schnell vom Rollstuhl demontieren und
ist problemlos und sicher'verstaubar.
Durch ihn wird ein gemeinsamer
Ausflug wieder möglich!

Ausführliche Dokumentation über den

Viking 24 bei:

11 /?e/ia-Sys
Rehabilitations-Systeme AG
Austrasse 109
Postfach, 4003 Basel
Telefon 061/272 47 41
Telefax 061/272 49 25


	Ein Testament - damit das Leben "geordnet" weitergehen kann

